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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Doku-
ment mit einer integrierten Anzeigevorrichtung, ins-
besondere ein Wert- oder Sicherheitsdokument, ein 
Lesegerät sowie ein Verfahren zur Verifikation eines 
Dokuments.

[0002] Dokumente mit einer integrierten elektroni-
schen Schaltung sind aus dem Stand der Technik an 
sich in verschiedener Form bekannt. Beispielsweise 
gibt es Wert- und Sicherheitsdokumente in überwie-
gend papierbasierter Form, wie zum Beispiel als 
Banknote, als elektronischen Reisepass, oder als 
kunststoffbasierte Chipkarte, insbesondere als soge-
nannte Smart Card, in kontaktbehafteter, kontaktlo-
ser oder Dual-Interface Ausführung. Hierzu wird ins-
besondere auf die DE 10 2005 025 806 verwiesen.

[0003] Insbesondere sind verschiedene Funk-Er-
kennungssysteme für solche Dokumente aus dem 
Stand der Technik bekannt, die auch als Radio Fre-
quency Identification (RFID) Systeme bezeichnet 
werden. Vorbekannte RFID-Systeme beinhalten im 
Allgemeinen zumindest einen Transponder und eine 
Sende-Empfangseinheit. Der Transponder wird auch 
als RFID-Etikett, RFID-Chip, RFID-Tag, RFID-Label 
oder Funketikett bezeichnet; die Sende-Empfangs-
einheit wird auch als Lesegerät, Leseeinrichtung 
oder Reader bezeichnet. Ferner ist oft die Integration 
mit Servern, Diensten und sonstigen Systemen, wie 
zum Beispiel Kassensystemen oder Warenwirt-
schaftssystemen über eine so genannte Middle Ware 
vorgesehen.

[0004] Die auf einem kontaktlosen, beispielsweise 
einem RFID-Transponder gespeicherten Daten wer-
den über Radiowellen verfügbar gemacht. Bei niedri-
gen Frequenzen geschieht dies induktiv über ein 
Nahfeld, bei höheren Frequenzen über ein elektro-
magnetisches Fernfeld.

[0005] Ein RFID-Transponder beinhaltet üblicher-
weise einen Mikrochip und eine Antenne, die in ei-
nem Träger oder Gehäuse untergebracht oder auf 
ein Substrat aufgedruckt sind. Aktive RFID-Trans-
ponder verfügen im Gegensatz zu passiven Trans-
pondern ferner über eine Energiequelle, wie zum Bei-
spiel eine Batterie.

[0006] RFID-Transponder sind für verschiedene 
Dokumente einsetzbar, insbesondere in Chipkarten, 
beispielsweise zur Realisierung einer elektronischen 
Geldbörse oder für Electronic Ticketing. Des Weite-
ren werden diese in Papier oder Kunststoff, wie zum 
Beispiel in Wert- und Sicherheitsdokumenten, insbe-
sondere Geldscheinen und Ausweisdokumenten, in-
tegriert.

[0007] Aus der DE 201 00 158 U1 ist beispielsweise 

eine Identifikations- und Sicherheitskarte aus lami-
nierten und/oder gespritzten Kunststoffen bekannt, 
die einen integrierten Halbleiter mit einer Antenne zur 
Durchführung eines RFID-Verfahrens beinhaltet. Aus 
der DE 10 2004 008 841 A1 ist ferner ein buchartiges 
Wertdokument, wie zum Beispiel ein Passbuch be-
kannt geworden, welches eine Transpondereinheit 
beinhaltet.

[0008] Solche Sicherheits- oder Wertdokumente 
können eine integrierte Anzeigevorrichtung aufwei-
sen, wie es z. B. aus DE 10 2005 030 626 A1, DE 10 
2005 030 627 A1, DE 10 2005 030 628 A1, WO 
2004/080100 A1, EP 1 023 692 B1, DE 102 15 398 
B4, EP 1 173 825 B1, EP 1 230 617 B1, EP 1 303 835 
B1, EP 1 537 528 B1, WO 03/030096 A1, EP 0 920 
675 B1, US 6,019,284, US 6,402,039 B1, WO 
99/38117 bekannt ist.

[0009] Sicherheits- oder Wertdokumente können 
mit einer kontaktbehafteten oder kontaktlosen 
Schnittstelle, beispielsweise einem RFID-Interface, 
ausgestattet sein oder mit einer Schnittstelle, die so-
wohl eine drahtgebundene als auch eine drahtlose 
Kommunikation mit einem Chipkarten-Terminal zu-
lässt. Im letzteren Fall spricht man auch von so ge-
nannten Dual-Interface Chipkarten. Chipkarten-Kom-
munikationsprotokolle und -verfahren sind zum Bei-
spiel in der Norm ISO 7816, ISO 14443, ISO 15763
festgelegt.

[0010] Ein Nachteil solcher Dokumente mit 
RFID-Funktionalität ist, dass ohne Einverständnis 
des Trägers des Dokuments die RFID-Schnittstelle 
angesprochen werden kann. Ein Schutzmechanis-
mus für Reisedokumente zum Schutz gegen unbe-
fugtes Auslesen der Daten aus einem solchen Doku-
ment ist als "Basic Access Control" bekannt, vgl. hier-
zu "Machine Readable Travel Document", Technical 
Report, PKI for Machine Readable Travel Dokuments 
Offering ICC Read-Only Access, Version 1.1, Okto-
ber 01, 2004, International Civil Aviation Organisation 
(ICAO). Ein Verfahren für den besonderen Schutz bi-
ometrischer Daten, d. h. die sog. Extended Access 
Control, ist beispielsweise aus der oben bereits ge-
nannten DE 10 2005 025 806 bekannt.

[0011] Aus der zum Anmeldezeitpunkt unveröffent-
lichten Patentanmeldung DE 10 2006 031 422.0-53
derselben Anmelderin ist ein Wert- oder Sicherheits-
dokument mit einer Anzeigevorrichtung zur Ausgabe 
eines maschinenlesbaren optischen Signals, wel-
ches durch einen Benutzer nicht kognitiv erfassbar 
ist, bekannt.

[0012] Der Erfindung liegt dem gegenüber die Auf-
gabe zu Grunde, ein verbessertes Dokument, ein Le-
segerät für ein Dokument und ein Verfahren zur Veri-
fikation eines Dokuments zu schaffen.
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[0013] Die der Erfindung zu Grunde liegenden Auf-
gaben werden jeweils mit den Merkmalen der unab-
hängigen Patentansprüche gelöst. Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den abhängigen Patentan-
sprüchen angegeben.

[0014] Ausführungsformen eines erfindungsgemä-
ßen Dokuments beinhalten eine integrierte Anzeige-
vorrichtung, die Bildelemente für eine farbige Wieder-
gabe aufweist. Zumindest eine erste Teilmenge der 
Bildelemente ist zur Abstrahlung von Licht einer ers-
ten spektralen Zusammensetzung zur Erzeugung ei-
ner bestimmten Farbwahrnehmung ausgebildet. Zu-
mindest eine zweite Teilmenge der Bildelemente ist 
zur Abstrahlung von Licht einer zweiten spektralen 
Zusammensetzung zur Erzeugung derselben Farb-
wahrnehmung ausgebildet.

[0015] Dabei geht die Erfindung von der Erkenntnis 
aus, dass dieselbe Farbwahrnehmung bei einem Be-
nutzer durch Überlagerung unterschiedlicher spek-
traler Komponenten erzeugt werden kann. Die ersten 
und zweiten spektralen Zusammensetzungen kön-
nen innerhalb gewisser Bereiche variiert werden, 
ohne dass sich die subjektive Farbwahrnehmung des 
Benutzers ändert.

[0016] Wenn von bestimmten Bildelementen der 
Anzeigevorrichtung Licht abgestrahlt werden soll, um 
eine bestimmte subjektive Farbwahrnehmung bei ei-
nem Benutzer zu erzeugen, kann dies also durch 
Licht einer ersten spektralen Zusammensetzung 
oder durch Licht einer zweiten spektralen Zusam-
mensetzung erfolgen. Durch die Auswahl der ersten 
oder der zweiten spektralen Zusammensetzung wird 
durch die Anzeigevorrichtung zusätzlich zu der Bild-
wiedergabe eine Information ausgegeben, die durch 
den Benutzer visuell nicht wahrnehmbar ist, aber 
durch ein Lesegerät maschinell erfassbar ist.

[0017] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
wird die erste spektrale Zusammensetzung durch 
Überlagerung von Strahlungskomponenten zumin-
dest erster, zweiter und dritter Grundfrequenzen und 
ersten, zweiten und dritten spektralen Verläufen ge-
bildet, und die zweite spektrale Zusammensetzung 
durch Überlagerung von Strahlungskomponenten zu-
mindest vierter, fünfter und sechster Grundfrequen-
zen und vierten, fünften und sechsten spektralen Ver-
läufen. Zumindest eine der vierten, fünften und 
sechsten spektralen Verläufe ist mit keinem der ers-
ten, zweiten und dritten spektralen Verläufe iden-
tisch.

[0018] Unter „spektralem Verlauf" wird hier die Form 
eines Spektrums verstanden, unabhängig von der 
Grundfrequenz des Spektrums. Der ersten und zwei-
ten Teilmengen der Bildelemente können sich also 
hinsichtlich zumindest einer Grundfrequenz und/oder 
zumindest eines der spektralen Verläufe voneinander 

unterscheiden.

[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
ist die Information durch die räumliche Anordnung 
der Bildelemente der ersten und zweiten Teilmengen 
fest vorgegeben. Beispielsweise wird durch die An-
ordnung der Bildelemente der ersten und zweiten 
Teilmengen ein Muster gebildet, welches aufgrund 
der Abstrahlung des Lichts entweder der ersten spek-
tralen Zusammensetzung oder der zweiten spektra-
len Zusammensetzung von einem Lesegerät detek-
tierbar ist.

[0020] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
sind die Bildelemente der ersten und zweiten Teil-
mengen gleich aufgebaut, wobei jedes der Bildele-
mente Licht abstrahlen kann, welches sich durch 
Überlagerung von Strahlungskomponenten zumin-
dest erster, zweiter, dritter und vierter Grundfrequen-
zen ergibt. Durch geeignete Ansteuerung der Bildele-
mente kann die jeweilige spektrale Zusammenset-
zung zur Erzeugung derselben Farbwahrnehmung 
örtlich und/oder zeitlich variiert werden, um eine ge-
wünschte Information auszugeben.

[0021] Ausführungsformen der Erfindung sind be-
sonders vorteilhaft, da eine Nachstellung des Doku-
ments durch einen Fälscher erheblich erschwert 
wird. Zunächst erhält der Fälscher keine Kenntnis 
von der Tatsache, dass die Bildelemente der Anzei-
gevorrichtung zur Erzeugung derselben subjektiven 
Farbwahrnehmung unterschiedliche Spektren ab-
strahlen. Ferner kann sich diese Abstrahlung unter-
schiedlicher Spektren zur Erzeugung derselben sub-
jektiven Farbwahrnehmung nur auf einen Teilbereich 
des Dokuments beziehen, wodurch eine Nachstel-
lung des Dokuments weiter erschwert wird, da ein 
Fälscher auch nicht wissen kann, auf welchen Teilbe-
reich des Dokuments sich diese Ausgestaltung er-
streckt.

[0022] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
handelt es sich bei der in das Dokument integrierten 
Anzeigevorrichtung um ein Aktiv- oder Passiv-Matrix-
display oder eine Segment-Anzeige.

[0023] Insbesondere kann es sich bei der Anzeige-
vorrichtung um eine elektrophoretische oder elektro-
chrome Anzeige, eine bistabile Anzeige, eine Drehe-
lementanzeige, insbesondere sog. elektronisches 
Papier ("E-Paper"), eine LED-Anzeige, insbesondere 
eine anorganische, organische oder Hybrid-LED-An-
zeige, eine LCD-Anzeige in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen (zum Beispiel Twisted Nematic, Super 
Twisted Nematic, cholesterisch, nematisch), eine fer-
roelektrische Anzeige, eine Anzeige auf der Basis 
des Elektrowetting-Effekts, eine Anzeige auf Basis in-
terferometrischer Modulatorelemente (IMOD), eine 
Hybridanzeige oder eine Anzeige auf Basis eines fle-
xiblen Displays, wie sie beispielsweise von der Firma 
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Citala (www.citala.com) kommerziell erhältlich ist 
(vergleiche US 2006/0250535 A1 und WO 
2007/054944), handeln.

[0024] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
handelt es sich bei der Anzeigevorrichtung um ein 
LCD-Display, bei dem die verschiedenen spektralen 
Zusammensetzungen durch unterschiedliche Farbfil-
ter realisiert sind. Insbesondere kann das LCD-Dis-
play so ausgebildet sein, dass jedes Bildelement 
durch vier oder mehr Anzeigeelemente realisiert ist.

[0025] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
handelt es sich bei der Anzeigevorrichtung um ein 
elektrophoretisches Display. Das elektrophoretische 
Display hat Kavitäten oder Kapseln, insbesondere 
Mikrokapseln, in denen sich elektrophoretische Parti-
kel befinden. Beispielsweise sind die Kavitäten oder 
Kapseln mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt, in dem 
die Partikel beweglich sind. Durch die Wahl der Farbe 
der Flüssigkeit lässt sich die spektrale Zusammen-
setzung festlegen. Alternativ können die Kavitäten 
unterschiedlich eingefärbte Partikel jeweils entge-
gengesetzter Ladung beinhalten. Durch die Wahl der 
Einfärbung der Partikel wird hier die spektrale Zu-
sammensetzung bestimmt. Alternativ kann das elek-
trophoretische Display als Schwarzweißanzeige mit 
aufgebrachten Farbfiltern aufgebaut sein. Mit Hilfe 
geeigneter Farbfilter lassen sich die gewünschten 
Farben durch additive Farbmischung darstellen.

[0026] Nach einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung ist die Anzeigevorrichtung als elektrochro-
mes Display ausgebildet. Durch die Auswahl diverser 
Materialien lassen sich spannungsabhängige Farben 
realisieren, um die gewünschten Strahlungskompo-
nenten zu erzeugen.

[0027] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
ist die Anzeigevorrichtung als Hybrid-LED-Display 
ausgebildet. Das Hybrid-LED hat Nanokristalle, de-
ren Emissionswellenlänge von deren Größe abhängt. 
Die mittlere Größe der Nanokristalle bestimmt dabei 
die Grundfrequenz. Die Breite der Größenverteilung 
der Nanokristalle bestimmt dagegen die Breite der 
spektralen Verteilung der emittierten Strahlung.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Anzeigevorrichtung 
ein OLED-Display. Ein farbiges OLED Display be-
steht aus Anzeigeelementen mit selbstemittierenden 
Subpixeln. Durch die geeignete Wahl der Emitterma-
terialien ergibt sich hier die Möglichkeit der vielfälti-
gen spektralen Zusammensetzung der Primärfarben 
des Displays, z. B. rot, grün, blau. Insbesondere kann 
die Erzeugung einer Primärfarbe mit dem gleichen vi-
suellen Farbeindruck durch OLED-Materialien mit 
unterschiedlichen Emissionsspektren realisiert wer-
den. Ein solches Spektrum kann einen charakteristi-
schen Verlauf aufweisen, z. B. mit Spitzen, und kann 

von einem Lesegerät maschinell erfasst werden, z. B. 
durch die Verwendung eines Spektrometers.

[0029] Die in dem Dokument gespeicherten Daten 
können verschiedene Inhalte beinhalten, die zur Er-
zeugung einer Bildwiedergabe auf der Anzeigevor-
richtung geeignet sind, das heißt, beispielsweise digi-
tale Bildaufnahmen, insbesondere Gesichtsbilder ei-
ner Person, Wappen, Siegel, textuelle Angaben, Bar-
codes und dergleichen.

[0030] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
handelt es sich bei der Information, die durch die 
Auswahl der ersten oder zweiten spektralen Zusam-
mensetzung ausgegeben wird, um eine Personalisie-
rungsinformation, ein Sicherheitsmerkmal und/oder 
einen kryptographischen Schlüssel.

[0031] Bei den Personalisierungsinformationen 
kann es sich beispielsweise um Angaben bezüglich 
des Trägers des Dokuments handeln, wie zum Bei-
spiel dessen Namen, Wohnort, Größe, Alter, Ge-
schlecht, Gewicht und dergleichen. Diese Angaben 
können bei der Wiedergabe der gespeicherten Daten 
ganz oder teilweise im Klartext auf der Anzeigevor-
richtung angezeigt werden.

[0032] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
handelt es sich bei der Information um ein Sicher-
heitsmerkmal, wie zum Beispiel ein Wappen, Siegel 
oder dergleichen. Diese Information wird zum Bei-
spiel durch die räumliche Anordnung der Bildelemen-
te der ersten und zweiten Teilmengen ausgegeben.

[0033] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
handelt es sich bei der Information um einen krypto-
graphischen Schlüssel. Bei dem kryptographischen 
Schlüssel kann es sich um einen symmetrischen 
oder um einen asymmetrischen Schlüssel handeln. 
Der kryptographische Schlüssel wird von einem Le-
segerät erfasst, so dass das Lesegerät zusammen 
mit dem Dokument ein kryptographisches Protokoll 
ausführen kann.

[0034] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
hat das Dokument einen geschützten Speicherbe-
reich, in dem weitere Daten gespeichert sind. Ferner 
hat das Dokument eine Schnittstelle für einen lesen-
den Zugriff des Lesegeräts auf diese weiteren Daten. 
Die Schnittstelle kann kontaktbehaftet oder kontakt-
los, insbesondere als RFID-Schnittstelle ausgebildet 
sein. Ferner kann die Schnittstelle auch als so ge-
nanntes Dual Mode Interface ausgebildet sind.

[0035] Bedingung für einen Lesezugriff des Lesege-
räts auf die weiteren Daten ist die zuvorige erfolgrei-
che Ausführung des kryptographischen Protokolls. 
Bei dem kryptographischen Protokoll kann es sich 
zum Beispiel um ein sogenanntes Challenge-Re-
sponse Verfahren handeln. Durch das kryptographi-
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sche Protokoll werden die weiteren Daten gegen un-
erlaubte Zugriffe geschützt. Dies ist besonders vor-
teilhaft, wenn es sich bei den dritten Daten um sensi-
tive Daten handelt, wie zum Beispiel biometrische 
Daten, insbesondere Fingerabdruckdaten oder 
Iris-Scandaten des Trägers des Dokuments.

[0036] Unter einem „Dokument" werden hier unter 
anderem Papier basierte und/oder Kunststoff basier-
te Dokumente verstanden, wie zum Beispiel Aus-
weisdokumente, insbesondere Reisepässe, Perso-
nalausweise, Visa, Führerscheine, Fahrzeugscheine, 
Fahrzeugbriefe, Firmenausweise, Gesundheitskar-
ten oder andere ID-Dokumente, sowie auch Chipkar-
ten, Zahlungsmittel, insbesondere Bankkarten und 
Kreditkarten, Frachtbriefe oder sonstige Berechti-
gungsnachweise.

[0037] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Lesegerät für ein Dokument. Das Lesegerät 
hat einen Sensor zur Erfassung der spektralen Zu-
sammensetzung des von der Anzeigevorrichtung ab-
gestrahlten Lichts sowie Decodiermittel zur Decodie-
rung der über die Wahl der spektralen Zusammenset-
zung kodierten Information.

[0038] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
ist das Lesegerät zur Verifikation des Dokuments mit 
Hilfe der Information ausgebildet. Beispielsweise ver-
gleicht das Lesegerät die empfangene Information 
mit einer Referenz-Information. Eine hinreichende 
Übereinstimmung zwischen der empfangenen Infor-
mation und der Referenzinformation ist eine Voraus-
setzung dafür, dass das Dokument als echt aner-
kannt wird.

[0039] Nach einer Ausführungsform der Erfindung 
hat das Lesegerät Mittel zur Ausführung des krypto-
graphischen Protokolls mittels der empfangenen In-
formation. Bei dieser Information handelt es sich bei-
spielsweise um einen kryptographischen Schlüssel. 
Aufgrund der Erfassung des kryptographischen 
Schlüssels kann das Lesegerät mit dem Dokument 
das kryptographische Protokoll ausführen. Nach er-
folgreicher Durchführung des kryptographischen Pro-
tokolls kann das Lesegerät auf einen geschützten 
Speicherbereich des Dokuments zugreifen, um von 
dort Daten auszulesen.

[0040] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zur Verifikation eines Dokuments. 
Zur Verifikation des Dokuments wird die von der An-
zeigevorrichtung empfangene Information mit einer 
Referenzinformation verglichen.

[0041] Im Weiteren werden Ausführungsformen der 
Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0042] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Ausfüh-

rungsform eines erfindungsgemäßen Dokuments,

[0043] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf eine 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anzeige,

[0044] Fig. 3 die von Bildelementen der ersten Teil-
menge der Anzeigevorrichtung gemäß Fig. 2 ab-
strahlbaren Spektren,

[0045] Fig. 4 die von Bildelementen der zweiten 
Teilmenge der Anzeigevorrichtung gemäß Fig. 2 ab-
strahlbaren Spektren,

[0046] Fig. 5 eine Draufsicht auf eine weitere Aus-
führungsform der Anzeige,

[0047] Fig. 6 die von Bildelementen der Anzeige-
vorrichtung abstrahlbaren Grundfrequenzen,

[0048] Fig. 7 ein Blockdiagramm einer weiteren 
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Doku-
ments,

[0049] Fig. 8 eine Explosionsdarstellung einer wei-
teren Ausführungsform der Anzeige,

[0050] Fig. 9 die von den Anzeigeelementen eines 
Bildelementes in einer OLED Ausführungsform ab-
strahlbaren Spektren,

[0051] Fig. 10 die von Bildelementen der ersten 
Teilmenge der Anzeigevorrichtung gemäß Fig. 2 ab-
strahlbaren Spektren mit unterschiedlichen Grundfre-
quenzen,

[0052] Fig. 11 die von Bildelementen der zweiten 
Teilmenge der Anzeigevorrichtung gemäß Fig. 2 ab-
strahlbaren Spektren mit unterschiedlichen Grundfre-
quenzen,

[0053] Fig. 12 ein Blockdiagramm einer weiteren 
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Doku-
ments.

[0054] Elemente der nachfolgenden Ausführungs-
formen, die einander entsprechen, sind mit densel-
ben Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0055] Die Fig. 1 zeigt ein Dokument 100 mit einer 
in den Dokumentenkörper des Dokuments 100 inte-
grierten Anzeige 102 und einer elektronischen Schal-
tung 104 zur Ansteuerung der Anzeige 102. Die An-
zeige 102 beinhaltet eine Vielzahl von Anzeigeele-
menten, die beispielsweise matrixförmig angeordnet 
sein können. Insbesondere kann es sich bei der An-
zeige 102 um eine Passiv- oder eine Aktiv-Matrix-
anzeige handeln.

[0056] Die elektronische Schaltung 104 beinhaltet 
einen oder mehrere elektronische Speicher 126 zur 
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Speicherung insbesondere von Daten 106. Die elek-
tronische Schaltung 104 kann auf die Daten 106 zu-
greifen. Insbesondere dient die elektronische Schal-
tung 140 zum Zugriff auf die Daten 106, um die An-
zeige 102 zur Wiedergabe der Daten 106 anzusteu-
ern, sodass ein Benutzer des Dokuments 100 die 
Wiedergabe der Daten 106 visuell wahrnehmen 
kann.

[0057] Bei den Daten 106 kann es sich zum Beispiel 
um Bilddaten handeln. Unter „Bilddaten" werden hier 
Daten verstanden, die sich zur Wiedergabe auf der 
Anzeige 102 eignen, d. h. zum Beispiel eine digitale 
Fotografie, textuelle Angaben, ein ein- oder zweidi-
mensionaler Barcode oder dergleichen.

[0058] Die elektronische Schaltung 104 ist so aus-
gebildet, dass während einer Bildwiederholperiode 
sämtliche der Anzeigeelemente der Anzeige 102 ein-
mal angesteuert werden, um so die Daten 106 auf 
der Anzeige 102 wiederzugeben. Dies kann mit einer 
Bildwiederholfrequenz von zum Beispiel 25 Hz oder 
50 Hz erfolgen.

[0059] Neben der Wiedergabe der Daten 106 dient 
die Anzeige 102 zur Ausgabe einer Information. Die 
Ausgabe dieser Information erfolgt dadurch, dass 
eine subjektive Farbwahrnehmung bei einem Benut-
zer durch Abstrahlung von Licht entweder einer ers-
ten spektralen Zusammensetzung oder einer zweiten 
spektralen Zusammensetzung hervorgerufen wird. 
Die Auswahl der ersten oder der zweiten spektralen 
Zusammensetzung für Bildelemente, welche zur 
Wiedergabe der Daten 106 diese Farbwahrnehmung 
hervorrufen sollen, kann räumlich und/oder zeitlich 
aufgelöst erfolgen.

[0060] In Abhängigkeit von der gewählten Ausfüh-
rungsform kann die von der Anzeige 102 ergänzend 
zu der Wiedergabe der Daten ausgegebene Informa-
tion statisch sein oder zeitlich veränderbar sein.

[0061] Zur Ausgabe einer statischen Information 
kann die Anzeige eine erste Teilmenge von Bildele-
menten aufweisen, die zur Abstrahlung von Licht der 
ersten spektralen Zusammensetzung ausgebildet 
sind. Ferner hat die Anzeigevorrichtung eine zweite 
Teilmenge von Bildelementen die zur Abstrahlung 
von Licht der zweiten spektralen Zusammensetzung 
ausgebildet sind. Bei dieser Ausführungsform ist die 
Information durch die räumliche Anordnung der Bild-
elemente der ersten und zweiten Teilmengen codiert. 
Bei dieser Ausführungsform sind also die ersten und 
zweiten Teilmengen disjunkt.

[0062] Alternativ können die ersten und zweiten 
Teilmengen der Bildelemente auch identisch sein, d. 
h. die Bildelemente zumindest einer Teilmenge der 
Bildelemente der Anzeigevorrichtung sind so ausge-
bildet, dass sie wahlweise Licht einer ersten spektra-

len Zusammensetzung oder einer zweiten spektralen 
Zusammensetzung abstrahlen können. In diesem 
Fall kann eine zeitlich veränderliche Information 
durch entsprechende Ansteuerung der Bildelemente 
dieser Teilmenge ausgegeben werden, wobei die In-
formation in der zeitlich und/oder räumlich veränder-
lichen Auswahl der ersten und zweiten spektralen Zu-
sammensetzung codiert ist.

[0063] Nach weiteren Ausführungsformen der Erfin-
dung ist es ferner möglich, dass drei oder mehrere 
verschiedene spektrale Zusammensetzungen des 
Lichts wählbar sind, um dieselbe subjektive Farb-
wahrnehmung zu erzeugen, sodass dementspre-
chend die Information mit einer größeren Bitrate 
übertragbar ist.

[0064] Bei der Information kann es sich zum Bei-
spiel um eine Personalisierungsinformation, ein Si-
cherheitsmerkmal und/oder einen kryptographischen 
Schlüssel handeln. Insbesondere kann es sich hier-
bei um einen oder mehrere benutzerspezifische In-
formationen, wie zum Beispiel Informationen über 
den Träger des Dokuments, handeln, und/oder Infor-
mationen bezüglich der Gültigkeit des Dokuments, 
der ausstellenden Behörde oder dergleichen.

[0065] Das Lesegerät 108 hat einen optischen Sen-
sor 110, wie zum Beispiel einen CCD-Sensor oder ei-
nen optischen Scanner. Der Sensor 110 ist dazu aus-
gebildet, die spektrale Zusammensetzung des von 
der Anzeige 102 abgestrahlten Lichts zu erfassen, 
um zu überprüfen, ob das Licht die erste oder die 
zweite spektrale Zusammensetzung aufweist.

[0066] Der Sensor 110 ist mit einer elektronischen 
Schaltung 112 des Lesegeräts 108 verbunden. Durch 
die elektronische Schaltung 112 ist ein Decoder imp-
lementiert, um die in der Wahl der ersten oder der 
zweiten spektralen Zusammensetzung codierte Infor-
mation zu decodieren.

[0067] Das Lesegerät 108 hat ferner eine Nutzer-
schnittstelle 116. Alternativ oder zusätzlich kann das 
Lesegerät 108 auch eine Schnittstelle zu einem Com-
puter und/oder einem Netzwerk aufweisen.

[0068] Nachdem die Information von der Anzeige 
102 durch das Lesegerät 108 empfangen worden ist, 
wird die Information beispielsweise über die Nutzer-
schnittstelle 116 ausgegeben.

[0069] Beispielsweise handelt es sich bei der Infor-
mation um eine Personalisierungsinformation. Diese 
Personalisierungsinformation kann auf dem Doku-
ment 100 als Aufdruck 114 im Klartext angegeben 
sein. Durch Vergleich der über die Nutzerschnittstelle 
116 ausgegebenen Personalisierungsinformation mit 
der auf dem Aufdruck 114 des Dokuments 100 ange-
gebenen Personalisierungsinformation kann also 
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eine Prüfung der Echtheit des Dokuments erfolgen, 
da die von dem Lesegerät 100 empfangene Informa-
tion mit der auf dem Aufdruck 114 gezeigten Perso-
nalisierungsinformation übereinstimmen muss.

[0070] Bei der Information kann es sich auch um ein 
Wappen, Siegel oder ein anderes Sicherheitsmerk-
mal handeln. Die ein solches Sicherheitsmerkmal re-
präsentierende Information wird mit Hilfe des Sen-
sors 110 des Lesegeräts 108 erfasst. Nach der Deco-
dierung wird die empfangene Information mit einer in 
der elektronischen Schaltung 112 gespeicherten Re-
ferenzinformation verglichen. Wenn die optisch emp-
fangene Information mit der Referenzinformation hin-
reichend übereinstimmt, wird über die Nutzerschnitt-
stelle 116 ein akustisches oder optisches Signal aus-
gegeben, welches anzeigt, ob das Dokument 100 die 
Echtheitsprüfung bestanden hat oder nicht.

[0071] Die Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der 
Anzeige 102. In der Ausführungsform der Fig. 2 hat 
die Anzeige 102 erste und zweite Teilmengen von Bil-
delementen, wobei die erste Teilmenge Bildelemente 
104 und die zweite Teilmenge Bildelemente 105 be-
inhaltet.

[0072] Die Bildelemente 104 werden jeweils durch 
Anzeigeelemente 142, 144 und 146 gebildet. Die An-
zeigeelemente 142 dienen zur Abgabe einer Strah-
lungskomponente einer ersten Grundfrequenz, die 
Anzeigeelemente 144 zur Abgabe einer Strahlungs-
komponente einer zweiten Grundfrequenz und die 
Anzeigeelemente 146 zur Abgabe einer Strahlungs-
komponente einer dritten Grundfrequenz.

[0073] Die Bildelemente 105 werden dagegen je-
weils durch Anzeigeelemente 148, 150 und 152 ge-
bildet. Die Anzeigeelemente 148 dienen zur Abgabe 
einer Strahlungskomponente einer vierten Grundfre-
quenz, die Anzeigeelemente 150 zur Abgabe einer 
Strahlungskomponente einer fünften Grundfrequenz 
und die Anzeigeelemente 152 zur Abgabe einer 
Strahlungskomponente einer sechsten Grundfre-
quenz.

[0074] Durch die räumliche Anordnung der Bildele-
mente 105 und das hierdurch gebildete Muster bein-
haltet die Anzeige 102 ein Sicherheitsmerkmal. Das 
Muster ist bei der hier betrachteten Ausführungsform 
als Linienkreuz ausgebildet. Alternativ kann es sich 
bei dem Muster zum Beispiel um ein Wappen, Siegel, 
Hoheitszeichen oder dergleichen handeln.

[0075] Basierend auf den Grassmannschen Geset-
zen kann jede subjektive Farbwahrnehmung als Li-
nearkombination von drei Strahlungskomponenten 
unterschiedlicher Grundfrequenzen hervorgerufen 
werden. Aufgrund dieser Gegebenheit können die 
Bildelemente 104 und 105 so angesteuert werden, 
dass sie jeweils dieselbe subjektive Farbwahrneh-

mung hervorrufen können. Für den Betrachter macht 
es also keinen visuellen Unterschied, ob ein Bildele-
ment 104 oder ein Bildelement 105 zur Erzeugung ei-
ner bestimmten Farbwahrnehmung von der elektroni-
schen Schaltung 104 (vgl. Fig. 1) angesteuert wird, 
um die Daten 106 auf der Anzeigevorrichtung wieder-
zugeben.

[0076] Aufgrund der unterschiedlichen spektralen 
Zusammensetzung des abgestrahlten Lichts, je 
nachdem, ob die Erzeugung einer bestimmten Farb-
wahrnehmung von einem Bildelement 104 oder 105
herrührt, beinhaltet die Wiedergabe der Daten 106
eine zusätzliche Information, die nur maschinell er-
fassbar ist, wobei es sich bei dieser Information hier 
um das durch die Anordnung der Bildelemente 105
gebildete kreuzförmige Muster handelt.

[0077] Zur Erzeugung der unterschiedlichen spek-
tralen Zusammensetzungen genügt es, wenn sich 
die Bildelemente 104 und 105 nur hinsichtlich eines 
einzigen der Anzeigeelemente unterscheiden. Bei-
spielsweise können die Anzeigeelemente 142 und 
148 identisch sein, d. h. dieselbe Strahlungskompo-
nente abgeben, ebenso wie die Anzeigeelemente 
144 und 150. Die Anzeigeelemente 146 und 152 un-
terscheiden sich, d. h. die von den Anzeigeelementen 
146 abgegebene dritte Grundfrequenz ist verschie-
den von der von den Anzeigeelementen 152 abgege-
benen sechsten Grundfrequenz.

[0078] Die Bildelemente 104 und 105 können aber 
auch so ausgebildet sein, dass sie hinsichtlich sämt-
licher Grundfrequenzen identisch sind und sich nur 
hinsichtlich zumindest eines der Spektren, die von 
den Anzeigeelementen abgegeben werden, unter-
scheiden. Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Ausfüh-
rungsform, bei der die Grundfrequenzen für die 
Strahlungskomponenten RGB der Bildelemente 104
und 105 jeweils gleich sind, wobei sich aber die Form 
der Spektren für die Strahlungskomponenten RGB 
der entsprechenden Anzeigeelemente voneinander 
unterscheiden.

[0079] Beispielsweise haben die Anzeigeelemente 
142 eine Grundwellenlänge von 450 nm, die Anzei-
geelemente 144 eine Grundwellenlänge von 600 nm 
und die Anzeigeelemente 146 eine Grundwellenlän-
ge von 540 nm. Die Anzeigeelemente 142 strahlen 
also in blauer Farbe (B), die Anzeigeelemente 144 in 
roter Farbe (R) und die Anzeigeelemente 146 in grü-
ner Farbe (G) ab. Die entsprechenden Spektren sind 
in der Fig. 3 dargestellt. Wenn alle Strahlungskomp-
onenten B, G und R mit derselben Intensität abge-
strahlt werden, erhält man einen weißen (W) Farbein-
druck. Durch Variation der relativen Intensitäten der 
Strahlungskomponenten B, G und R lassen sich ver-
schiedene Farbwahrnehmungen erzeugen, je nach 
der wiederzugebenden Bildinformation.
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[0080] In Fig. 3 sind Spektren dreier Farbstoffe für 
die Anzeigeelemente dargestellt, wobei hier die An-
zeigeelemente 148 (B) eine Grundwellenlänge von 
450 nm, die Anzeigeelemente 150 (R) eine Grund-
wellenlänge von 600 nm und die Anzeigeelemente 
152 (G) eine Grundwellenlänge von 540 nm haben.

[0081] In Fig. 4 sind Spektren dreier Farbstoffe für 
die Anzeigeelemente 148, 150, 152 der Bildelemente 
105 dargestellt, welche mit den in Abb. 3 dargestell-
ten Farbstoffen identische Grundwellen aufweisen. 
Wie in der Fig. 3 haben hier also die Anzeigeelemen-
te 148 (B) eine Grundwellenlänge von 450 nm, die 
Anzeigeelemente 150 (R) eine Grundwellenlänge 
von 600 nm und die Anzeigeelemente 152 (G) eine 
Grundwellenlänge von 540 nm.

[0082] Im Gegensatz zu den Farbstoffen der Fig. 3
weisen die Farbstoffe der Fig. 4 einen anderen spek-
tralen Verlauf auf. In der hier betrachteten Ausfüh-
rungsform sind die spektralen Breiten der Farbstoffe 
der Fig. 4 deutlich schmaler als die der Farbstoffe der 
Fig. 3. Der spektrale Verlauf kann sich auch in der 
Feinstruktur unterscheiden. Das Auge ist nicht in der 
Lage, den Unterschied wahrzunehmen, jedoch ein 
Lesegerät kann die Unterschiede detektieren.

[0083] Die Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungs-
form der Anzeige 102. Die Bildelemente 104 sind bei 
der Ausführungsform der Fig. 5 so ausgebildet wie 
bei der Ausführungsform der Fig. 2. Im Unterschied 
zu der Ausführungsform der Fig. 2 bestehen die Bil-
delemente 105 aus vier Anzeigeelementen 148, 150, 
154 und 156. Die Anzeigeelemente 148 sind zur Ab-
gabe einer Strahlungskomponente einer vierten 
Grundfrequenz ausgebildet, die der ersten Grundfre-
quenz gleicht, die von den Anzeigeelementen 142
abgegeben werden kann. Entsprechendes gilt für die 
Anzeigeelemente 144 und 150, deren zweite Grund-
frequenz bzw. fünfte Grundfrequenz identisch sind.

[0084] Die Anzeigeelemente 154 dienen dagegen 
zur Abgabe einer Strahlungskomponente einer sieb-
ten Grundfrequenz und die Anzeigeelemente 156 zur 
Abgabe einer Strahlungskomponente einer achten 
Grundfrequenz. Die siebte Grundwellenlänge ist da-
bei etwas kleiner als die sechste Grundwellenlänge 
und die achte Grundwellenlänge ist etwas größer als 
die sechste Grundwellenlänge gewählt. Beispielswei-
se beträgt die siebte Grundwellenlänge zur Erzeu-
gung eines grünen Farbanteils G' 510 nm und die 
achte Grundwellenlänge zur Erzeugung eines gelben 
Farbanteils Y beträgt 560 nm. Bei dieser Ausfüh-
rungsform wird also die Strahlungskomponente G in 
der Ausführungsform der Fig. 2 durch die sich über-
lagernden Strahlungskomponenten G' und Y ersetzt. 
Die entsprechenden Spektren zeigt die Fig. 6.

[0085] Bei der in der Fig. 5 betrachteten Ausfüh-
rungsform sind die Anzeigeelemente 154 und 156 ei-

nes Bildelements 105 nur zusammen ansteuerbar. 
Hierzu sind sie jeweils mit einem elektrischen Leiter 
158 verbunden, welcher mit einer Zeilen- und/oder 
Spaltenleitung (in der Fig. 5 der Übersichtlichkeit hal-
ber nicht gezeigt) verbunden ist, um die Anzeigeele-
mente 154, 156 eines Bildelements 105 zusammen 
anzusteuern.

[0086] Die Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Dokuments 100. Bei 
dieser Ausführungsform beinhaltet die Anzeige 102
die Bildelemente 105, die jeweils durch die Anzeige-
elemente 148, 150, 154 und 156 gebildet werden. Im 
Unterschied zu der Ausführungsform der Fig. 5 sind 
auch die Anzeigeelemente 154 und 156 unabhängig 
voneinander ansteuerbar. Beispielsweise ist die An-
zeige 102 so ausgebildet, dass alle ihrer Bildelemen-
te so wie die in der Fig. 7 exemplarisch gezeigten Bil-
delemente 105 ausgebildet sind. Dies kann auch nur 
für einen Teilbereich der Anzeige 102 der Fall sein.

[0087] Die elektronische Schaltung 104 hat in der 
Ausführungsform der Fig. 7 einen elektronischen 
Speicher 126 zur Speicherung von Daten 106 und 
zur Speicherung der Information 107. Ferner hat die 
elektronische Schaltung 104 eine Treiberschaltung 
122 mit einer Treiberlogik 123 zur Ansteuerung der 
einzelnen Anzeigeelemente 148, 150, 154 und 156
der verschiedenen Bildelemente 105.

[0088] Diese Ansteuerung kann über in der Fig. 7
der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigte Zeilenlei-
tungen und/oder Schreibleistungen erfolgen. Bei-
spielsweise erfolgt die Ansteuerung so, dass inner-
halb einer Bildwiederholperiode sämtliche der Bilde-
lemente 105 zeilenweise angesteuert werden. Die 
Ansteuerung eines einzelnen Bildelements 105 er-
folgt dabei so, dass für jedes der Anzeigeelemente 
148, 150, 154 und 156 dieses Bildelements 105 ein 
Intensitätswert spezifiziert wird. Diese Intensitätswer-
te entsprechen einer der von dem betreffenden Bild-
element 105 zu erzeugenden Farbwahrnehmung zur 
Wiedergabe der Daten 106.

[0089] Nach den Grassmannschen Gesetzen ergibt 
sich also hier eine gewünschte Farbwahrnehmung 
einer Farbe F durch eine Linearkombination der vier 
verschiedenen Strahlungskomponenten: 

F = a·B + b·R + c·G' + d·Y,

wobei 
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[0090] Da nach den Grassmannschen Gesetzen 
aber lediglich drei Strahlungskomponenten unter-
schiedlicher Grundfrequenz zur Erzeugung einer ge-
wünschter Farbwahrnehmung F erforderlich sind, 
können verschiedene Parametersätze der Parameter 
a, b, c, d verwendet werden, um dieselbe Farbwahr-
nehmung F hervorzurufen. Durch diese Wahl der Pa-
rametersätze wird die Information 107 über die An-
zeige 102 ausgegeben.

[0091] Die Treiberschaltung 122 hat eine Kompo-
nente 160 für die Auswahl solcher Parametersätze. 
Hierzu dient eine Codierungstabelle 162. Die Fig. 7
zeigt lediglich einen Ausschnitt dieser Codierungsta-
belle 162 für eine bestimmte Farbe F.

[0092] Wenn ein bestimmtes Bildelement 105 zur 
Wiedergabe der Bilddaten 106 angesteuert werden 
soll, um eine Farbwahrnehmung der Farbe F zu er-
zeugen, so können hierzu wahlweise ein erster Para-
metersatz mit den Parameterwerten a1, b1, c1 und 
d1 für die Parameter a, b, c und d oder ein zweiter Pa-
rametersatz mit den Werten a2, b2, c2 und d2 ver-
wendet werden.

[0093] Bei Wahl des ersten Parametersatzes wird 
hierdurch eine logische Null über die Anzeige 102
ausgegeben, bei Wahl des zweiten Parametersatzes 
dagegen eine logische Eins. Zur Auswahl des ersten 
oder zweiten Parametersatzes greift die Komponente 
160 auf die Information 107 zu, um diese bitweise 
durch Wahl der ersten oder zweiten Parametersätze 
auszugeben.

[0094] Die Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungs-
form der Anzeige 102. Bei dieser Ausführungsform 
handelt es sich um ein Farb-Flüssigkristall (LC-Dis-
play) mit einem zusätzlichen Sub-Pixel. Üblicherwei-
se wird bei einem Farb-LC-Display nämlich jedes Bil-
delement (Pixel) durch drei Anzeigeelemente 
(Sub-Pixel) gebildet, zum Beispiel für die Farben Blau 
(B), Grün (G) und Rot (R). Bei der hier betrachteten 

Ausführungsform hat jedes Bildelement 105 ein zu-
sätzliches Anzeigeelement, d. h. die Anzeigeelemen-
te 148, 150, 154 und 156, für die Strahlungskompo-
nenten B, R, G' und Y (vgl. Fig. 6).

[0095] Die Anzeigevorrichtung 102 hat einen Re-
flektor 1, vor dem ein unterer Polarisator 2 einer ers-
ten Polarisationsrichtung angeordnet ist. Auf dem 
Polarisator 2 folgt ein Substrat 3 mit einer transparen-
ten Rückelektrode. Auf dem Substrat 3 befindet sich 
eine flüssigkristalline Schicht, auf der sich eine struk-
turierte Elektrode 5 befindet.

[0096] Auf der Elektrode 5 befindet sich ein transpa-
rentes Substrat 6, gefolgt von einem oberen Polarisa-
tor 7, einer zweiten Polarisationsrichtung, die im We-
sentlichen senkrecht auf der ersten Polarisationsrich-
tung des unteren Polarisators 2 steht. Vor dem Pola-
risator 7 befindet sich ein Filter 8, der verschiedene 
Farbfilter 8', 8'', 8''' und 8'''' beinhaltet.

[0097] Beispielsweise wird das Bildelement 105 der 
Anzeigevorrichtung 102 durch die Teilelektroden 5', 
5'', 5''' und 5'''' gebildet. Vor diesen Teilelektroden 
befinden sich entsprechende Farbfilter 8', 8'', 8''' und 
8'''', die Licht der Strahlungskomponenten B, R, G' 
bzw. Y durchlassen.

[0098] Die Fig. 9 zeigt exemplarisch die von den 
Anzeigelementen eines Bildelements, beispielsweise 
eines Bildelements 104 oder 105 in der Ausführungs-
form der Fig. 2, abstrahlbaren Spektren, wobei die 
Anzeigelemente hier als OLED Subpixel ausgebildet 
sind. Das Bildelement hat je einen Subpixel für die 
Strahlungskomponenten R, G und B. Das Spektrum 
der Strahlungskomponente R ist hier besonders cha-
rakteristisch mit zwei voneinander beabstandeten 
Spitzen 164 und 166 ausgebildet. Dies vereinfacht 
die maschinelle Erfassung mit einem Lesegerät.

[0099] Die Fig. 10 und Fig. 11 beziehen sich auf 
eine Ausführungsform der Anzeige 102, bei der die 
einander entsprechenden Anzeigelemente der Bilde-
lemente 104 und 105 (vgl. Fig. 2) Strahlungskompo-
nenten jeweils unterschiedlicher Grundfrequenzen 
mit im wesentlichen den gleichen Formen der Spek-
tren aufweisen.

[0100] Die Farbstoffe einer ersten Sorte von Anzei-
geelementen 142, 144, 146 der Bildelemente 104 ha-
ben eine erste Reihe von Grundfrequenzen, wie in 
Fig. 10 dargestellt. Eine weitere Sorte von Farbstof-
fen der Anzeigelemente 148, 150, 152 der Bildele-
mente 105 haben eine hiervon abweichende zweite 
Reihe von Grundfrequenzen, wie in Fig. 11 darge-
stellt. Hierbei können eine, zwei oder alle drei Grund-
frequenzen der ersten und der zweiten Reihe ver-
schieden sein; in der gezeigten Ausführungsform 
sind alle Grundfrequenzen der ersten und zweiten 
Reihen verschieden.

F = Farbwahrnehmung,
B = Strahlungskomponente der vierten Grundfre-

quenz,
a = Parameter zur Spezifizierung der Intensität 

der Strahlungskomponente B,
R = Strahlungskomponente der fünften Grundfre-

quenz,
b = Parameter zur Spezifizierung der Intensität 

der Strahlungskomponente R,
G' = Strahlungskomponente der siebten Grund-

frequenz,
c = Parameter zur Spezifizierung der Intensität 

der Strahlungskomponente G',
Y = Strahlungskomponente der achten Grundfre-

quenz
d = Parameter zur Spezifizierung der Intensität 

der Strahlungskomponente Y.
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[0101] Da mit Hilfe beider Gruppen von Grundfre-
quenzen der Bildelemente 104 bzw. 105 jede Farbe 
darstellbar ist, in den Fig. 10 und Fig. 11 am Beispiel 
weiß als Punkt im CIE Diagramm gezeigt, kann das 
Auge nicht zwischen Pixeln unterscheiden, welche 
von der Bildelementen 104 und 105 dargestellt wer-
den.

[0102] Die Fig. 12 zeigt eine weitere Ausführungs-
form des Dokuments 100 und des Lesegeräts 108.

[0103] Die elektronische Schaltung 104 des Doku-
ments 100 ist hier als Chip, insbesondere als 
RFID-Chip, ausgebildet. Die elektronische Schaltung 
104 ist mit einer Schnittstelle 124 des Dokuments 
100 zur Kommunikation mit dem Lesegerät 108 ver-
bunden. Die Schnittstelle 124 kann beispielsweise 
ein oder mehrere Antennenwindungen, die in einem 
Randbereich des Dokuments 100 verlaufen, aufwei-
sen.

[0104] Die Schaltung 104 hat einen elektronischen 
Speicher 126 zur Speicherung von schutzbedürftigen 
Daten 127. Bei den schutzbedürftigen Daten 127
kann es sich beispielsweise um biometrische Daten 
des Trägers des Dokuments 100, wie zum Beispiel 
Fingerabdruckdaten, Iris-Scandaten oder derglei-
chen handeln. Die schutzbedürftigen Daten 127 sind 
in einem besonders geschützten Speicherbereich 
des Speichers 126 gespeichert.

[0105] Ferner sind in demselben Speicher 126 oder 
einem anderen elektronischen Speicher des Doku-
ments 100 die Daten 106 und die Information 107 ge-
speichert. Die Schaltung 104 hat ferner einen Pro-
zessor 128 zur Ausführung von Programminstruktio-
nen 130, durch die die das Dokument 100 betreffen-
den Schritte eines kryptographischen Protokolls imp-
lementiert werden. Der Prozessor 128 dient ferner 
zur Ausführung von Programminstruktionen 131, die 
ein Steuerungsprogramm implementieren.

[0106] Das Lesegerät 108 hat einen optischen Sen-
sor 110 zur Erfassung der von den Bildelementen der 
Anzeige 102 abgestrahlten Strahlungskomponenten. 
Bei dem optischen Sensor 110 kann es sich um einen 
CCD-Sensor oder einen Scanner handeln.

[0107] Das Lesegerät 108 hat ferner eine Schnitt-
stelle 132, die der Schnittstelle 124 des Dokuments 
100 entspricht. Beispielsweise ist also die Schnittstel-
le 132 für eine RFID-Kommunikation mit dem Doku-
ment 100 bzw. dessen Schaltung 104 ausgebildet. 
Die Schnittstellen 124, 132 können kontaktbehaftet, 
kontaktlos oder als so genanntes Dual-Mode-Inter-
face ausgebildet sein. Die Schnittstelle kann auf einer 
elektrischen, kapazitiven, induktiven, magnetischen, 
optischen oder einer anderen physikalischen Kopp-
lungsmethode beruhen. Für kontaktlose Kopplung 
über eine Antenne, kann diese beispielsweise als 

Spule, Dipol oder in Form von kapazitiven Flächen 
ausgebildet sein.

[0108] Das Dokument 108 hat zumindest einen Pro-
zessor 134 zur Ausführung eines Steuerungspro-
gramms 136 sowie von Programminstruktionen 138, 
durch die die das Lesegerät 108 betreffenden Schrit-
te des kryptographischen Protokolls implementiert 
werden. Das Lesegerät 108 kann ferner zur Ausfüh-
rung eines Anwendungsprogramms 140 dienen. Das 
Anwendungsprogramm 140 kann auch von einem 
anderen Computersystem ausgeführt werden, wel-
ches mit dem Lesegerät 108 verbunden ist.

[0109] Das durch die Programminstruktionen 131
implementierte Steuerungsprogramm des Doku-
ments 100 ist so ausgebildet, dass es die Treiber-
schaltung 122 zur Wiedergabe der Daten 106 an-
steuert. Die Treiberschaltung greift dabei auf die In-
formation 107 zu, um die Parametersätze entspre-
chend zu wählen, wie das bei der Ausführungsform 
der Fig. 7 der Fall ist, so dass die Information 107
über die Anzeige 102 ausgegeben wird.

[0110] Zum Zugriff auf die Daten 127 des Speichers 
126 erfasst das Lesegerät 108 zunächst mittels sei-
nes optischen Sensors 110 die Anzeige 102. Hierzu 
wird der Sensor 110 entsprechend von dem Steue-
rungsprogramm 136 angesteuert. Das Steuerungs-
programm 136 dekodiert die in der spektralen Zu-
sammensetzung des von der Anzeige abgestrahlten 
Lichts beinhalte Information, um so die Information zu 
empfangen. Auf diese Art und Weise erhält das Steu-
erungsprogramm 136 Kenntnis des kryptographi-
schen Schlüssels.

[0111] Nach der Erfassung des kryptographischen 
Schlüssels startet das Steuerungsprogramm 136 die 
Ausführung der Programminstruktionen 138, so dass 
das kryptographische Protokoll zwischen dem Lese-
gerät 108 und dem Dokument 100 mit Hilfe des kryp-
tographischen Schlüssels durchgeführt wird. Bei-
spielsweise handelt es sich bei dem kryptographi-
schen Protokoll um ein Challenge-Response-Verfah-
ren.

[0112] Das Challenge-Response-Verfahren kann 
beispielsweise so ablaufen, dass das Lesegerät 108
zunächst eine Anforderung der Daten 127 an die 
Schnittstelle 124 des Dokuments 100 sendet. Dar-
aufhin wird die Ausführung der Programminstruktio-
nen 130 gestartet. Hierdurch wird seitens des Doku-
ments 100 z. B. eine Zufallszahl generiert, die mit ei-
nem Referenzwert des kryptographischen Schlüs-
sels symmetrisch verschlüsselt wird, so dass ein 
Chiffrat resultiert. Die verschlüsselte Zufallszahl, d. h. 
das Chiffrat, wird von der Schnittstelle 124 des Doku-
ments 100 an die Schnittstelle 132 des Lesegeräts 
108 gesendet.
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[0113] Durch Ausführung der Programminstruktio-
nen 138 wird seitens des Lesegeräts 108 das von 
dem Dokument 100 empfangene Chiffrat mit Hilfe 
des zuvor empfangenen kryptographischen Schlüs-
sels entschlüsselt. Das Resultat der Entschlüsselung 
wird von der Schnittstelle 132 an die Schnittstelle 124
des Dokuments 100 gesendet.

[0114] Mit Hilfe der Programminstruktionen 130
wird dann seitens des Dokuments 100 geprüft, ob 
das Ergebnis der Entschlüsselung des Chiffrats, wel-
che das Dokument von dem Lesegerät 108 empfan-
gen hat, identisch ist mit der initial durch das Doku-
ment 100 erzeugten Zufallszahl. Wenn dies der Fall 
ist, stimmt der Referenzwert des kryptographischen 
Schlüssels, der in den Programminstruktionen 130
beinhaltet ist, oder auf den diese zugreifen können, 
mit dem aus der Bildwiedergabe der Anzeige 102
durch das Lesegerät 108 erfassten kryptographi-
schen Schlüssel überein, wodurch die Authentizität 
des Dokuments 100 und die Zugriffsberechtigung 
des Lesegeräts 108 gegeben ist.

[0115] Das Dokument 100 überträgt daraufhin die 
von dem Lesegerät 108 angeforderten Daten 127
des Speichers 126 von der Schnittstelle 124 zu der 
Schnittstelle 132. Diese Daten können von dem Steu-
erungsprogramm 136 an das Anwendungsprogramm 
140 für eine Weiterverarbeitung übertragen werden. 
Beispielsweise werden die Daten auf einer Bild-
schirmmaske ausgegeben.

[0116] Bevor die Daten aus dem Speicher 126 an 
das Lesegerät 108 übertragen werden, können wei-
tere Überprüfungen erforderlich sein, wie z. B. nach 
einem EAC Verfahren. Alternativ oder zusätzlich 
kann auch ein kryptographisches Protokoll basierend 
auf einem asymmetrischen Schlüssel zum Einsatz 
kommen.

Bezugszeichenliste

1 Reflektor
2 Polarisator
3 Substrat
4 Schicht
5 Teilelektrode
5' Teilelektrode
5'' Teilelektrode
5''' Teilelektrode
5'''' Teilelektrode
6 Substrat
7 Polarisator
8 Filter
8' Filter
8'' Filter
8''' Filter
8'''' Filter
100 Dokument
102 Anzeige

104 Bildelement
105 Bildelement
106 Daten
107 Information
108 Lesegerät
110 Sensor
114 Aufdruck
116 Nutzerschnittstelle
122 Treiberschaltung
124 Schnittstelle
126 Speicher
127 Daten
130 Programminstruktionen
131 Programminstruktionen
132 Schnittstelle
134 Prozessor
136 Steuerungsprogramm
138 Programminstruktionen
140 Anwendungsprogramm
142 Anzeigeelement
144 Anzeigeelement
146 Anzeigeelement
148 Anzeigeelement
150 Anzeigeelement
152 Anzeigeelement
154 Anzeigeelement
156 Anzeigeelement
158 Leiter
160 Komponente
162 Codierungstabelle
164 Spitze
166 Spitze
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Patentansprüche

1.  Dokument mit einer integrierten Anzeigevor-
richtung (102), die Bildelemente für eine farbige Wie-
dergabe aufweist, wobei zumindest eine erste Teil-
menge der Bildelemente (104) zur Abstrahlung von 
Licht einer ersten spektralen Zusammensetzung zur 
Erzeugung einer Farbwahrnehmung ausgebildet ist, 
und wobei zumindest eine zweite Teilmenge der Bild-
elemente (105) zur Abstrahlung von Licht einer zwei-
ten spektralen Zusammensetzung zur Erzeugung 
derselben Farbwahrnehmung ausgebildet ist.

2.  Dokument nach Anspruch 1, wobei die erste 
spektrale Zusammensetzung durch Überlagerung 
von Strahlungskomponenten zumindest erster, zwei-
ter und dritter Grundfrequenzen gebildet wird, und 
wobei die zweite spektrale Zusammensetzung durch 
Überlagerung von Strahlungskomponenten zumin-
dest vierter, fünfter und sechster Grundfrequenzen 
gebildet wird, wobei zumindest eine der vierten, fünf-
ten und sechsten Grundfrequenzen mit keiner der 
ersten, zweiten und dritten Grundfrequenzen iden-
tisch ist.

3.  Dokument nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
erste spektrale Zusammensetzung durch Überlage-
rung von Strahlungskomponenten zumindest erster, 
zweiter und dritter Grundfrequenzen und ersten, 
zweiten und dritten spektralen Verläufen gebildet 
wird, und wobei die zweite spektrale Zusammenset-
zung durch Überlagerung von Strahlungskomponen-
ten zumindest vierter, fünfter und sechster Grundfre-
quenzen und vierten, fünften und sechsten spektra-
len Verläufen gebildet wird, wobei zumindest einer 
der vierten, fünften und sechsten spektralen Verläufe 
mit keinem der ersten, zweiten und dritten spektralen 
Verläufen identisch ist.

4.  Dokument nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei in der Anordnung von Bildelemen-
ten der ersten und zweiten Teilmengen eine Informa-
tion codiert ist.

5.  Dokument nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Bildelemente der ersten Teil-
menge jeweils zumindest durch erste, zweite und 
dritte Anzeigeelemente (142, 144, 146) gebildet wer-
den, wobei die Bildelemente der zweiten Teilmenge 
jeweils zumindest durch vierte, fünfte und sechste 
Anzeigeelemente (148, 150, 152; 148, 150 154, 156) 
gebildet werden, und wobei zumindest eines der zu-
mindest vierten, fünften und sechsten Anzeigeele-
mente zur Abstrahlung einer Strahlungskomponente 
einer Grundfrequenz ausgebildet ist, welche von kei-
nem der zumindest ersten, zweiten und dritten Anzei-
geelemente abstrahlbar ist.

6.  Dokument nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die zweite Teilmenge der Bildele-

mente zumindest vier Anzeigeelemente (148, 150, 
154, 156) aufweist, wobei zumindest zwei (154, 156) 
der zumindest vier Anzeigeelemente nur gemeinsam 
ansteuerbar sind.

7.  Dokument nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Bildelemente gleich aufgebaut 
sind, und jedes Bildelement zur Abstrahlung von 
Strahlungskomponenten zumindest vier verschiede-
ner Grundfrequenzen ausgebildet ist, und mit Mitteln 
zur Ansteuerung der Bildelemente zur wahlweisen 
Abstrahlung des Lichts mit der ersten spektralen Zu-
sammensetzung oder der zweiten spektralen Zusam-
mensetzung, wobei durch die Auswahl der ersten 
oder der zweiten spektralen Zusammensetzung eine 
Information codiert ist.

8.  Dokument nach Anspruch 7, mit einer Codie-
rungstabelle (162) zur Gewichtung der Strahlungs-
komponenten in Abhängigkeit von der zu codieren-
den Information.

9.  Dokument nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei durch die Wahl der ersten spektra-
len Zusammensetzung oder der zweiten spektralen 
Zusammensetzung in Abhängigkeit von der räumli-
chen Anordnung eines Bildelements und/oder durch 
die zeitliche Reihenfolge der Auswahl eine Informati-
on ausgebbar ist.

10.  Dokument nach Anspruch 9, wobei es sich 
bei der Information um eine Personalisierungsinfor-
mation, ein Sicherheitsmerkmal und/oder einen kryp-
tographischen Schlüssel handelt.

11.  Dokument nach Anspruch 9 oder 10, mit ei-
nem geschützten Speicherbereich zur Speicherung 
von Daten (127), und mit Mitteln (130) zur Ausfüh-
rung eines kryptographischen Protokolls und mit ei-
ner Schnittstelle (124) zu einem Lesegerät (108), wo-
bei ein Zugriff des Lesegeräts auf die Daten über die 
Schnittstelle die Ausführung des kryptographischen 
Protokolls mit Hilfe der Information voraussetzt.

12.  Dokument nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei es sich um ein Sicherheits- oder 
Wertdokument handelt.

13.  Lesegerät für ein Dokument nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, mit einem Sensor (102) 
für die Erfassung des von der Anzeigevorrichtung ab-
gestrahlten Lichts, und mit Auswertungsmitteln (136), 
zur Feststellung, ob das Licht die erste oder die zwei-
te spektrale Zusammensetzung aufweist.

14.  Lesegerät nach Anspruch 13, mit Mitteln 
(136, 116) zur Verifikation des Dokuments mit Hilfe 
der von der Anzeigevorrichtung erfassten Informatio-
nen.
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15.  Lesegerät nach Anspruch 13 oder 14, mit Mit-
teln (138) zur Ausführung eines kryptographischen 
Protokolls und einer Schnittstelle (132) zur Kommuni-
kation mit dem Dokument, wobei ein Zugriff auf die 
Daten (127) des Dokuments voraussetzt, dass das 
kryptographische Protokoll mit Hilfe der Informatio-
nen erfolgreich durchgeführt worden ist.

16.  Verfahren zur Verifikation eines Dokuments 
(100) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, mit folgen-
den Schritten:  
– Sensierung des von der Anzeigevorrichtung abge-
strahlten Lichts zur Prüfung, ob das Licht die erste 
oder die zweite spektrale Zusammensetzung auf-
weist, wobei durch die Auswahl der ersten oder zwei-
ten spektralen Zusammensetzung eine Information 
codiert ist,  
– Decodierung der Information,  
– Vergleich der Information mit einer Referenz-Infor-
mation.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
15/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
16/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
17/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
18/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
19/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
20/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
21/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
22/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
23/24



DE 10 2007 000 883 A1    2009.05.14
24/24


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

